
PLAKATIEREN AUF DEN STÄDTISCHEN PLAKATTAFELN

ANTRAG / GENEHMIGUNG
l. Antragsteller:

Verein /Privat bzw. Firma:

Name:

Wohnort/Straße:
Telefon / Handy:

2. Art der Veranstaltung:
3. Zeitpunkt / Dauer der

Veranstaltung:
4. Beginn der Plakatierung:

5. Unterschrift Antragsteller:
6. Standort und Belegung der Plakatträger:

St. Ingbert-Mitte 0
St. Ingbert-Hassel 0
St. Ingbert-Rentrisch 0

St. Ingbert-Rohrbach 0
St. Ingbert-Oberwürzbach 0

7. Position Größe Befestigungsart u. Material

0 rechts A 1 max. B/H = 65/90 cm Kleben

0 links A 1 max. B/H = 65/90 cm Kleben

0 von der Straße
abgewandt

A 1 max. B/H = 65/90 cm Kleben nur auf eigenen
Kunststoffplatten zulässig!

0 unter den Plakat-
Ständer

nach Ortlichkeit Kleben nur auf eigenen
Kunststoffplatten zulässig!

8. Hinweis:

Das Überkleben genehmigter Plakate kann Schäden verursachen, für die
die/der Verursacher verantwortlich sind/ist. Unberechtigt angebrachte
Plakate werden kostenpflichtig entfernt.

Genehmigt:
Mittelstadt St. Ingbert
Untere Bauaufsichtsbehörde

E-Mail: bauordnung@st-ingbert.de

St. Ingbert, Lfd. Nr.


